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Amtliches Verordnungsblatt für die Stadt Halle und den Saalkreis

Nr ÄS Freitag 1 Juli RSSEin Capitel für Reiselustige
Fortsetzung und Schluß

Den Schluß der Handwerksgeheimnisse bildet die literarische Wan
derung nach der Heimkehr und damit ist die Theorie der höheren Wan
derkunst beendet Es folgt das Buch selbst das die verschiedensten Spiel
arten dieser Methode aus große und kleine Stoffe angewandt zeigt Auf
dem Wege nach Holland lernen wir die allmählichen Übergänge deut
schen und holländischen Wesens am Rhein und an der Nordseeküste ken
nen während die Skizze Aus dem Leithawmkel die Gegensätze der drei
dort herrschenden in Stamm Sprache und Sitte grundverschiedenen Na
tionalitäten wohl berührt eingehender uns jedoch an den Orten verweilen
läßt an welche sich die Geburt die früheste Ausbildung und das kräftige
Manneswirken des von Riehl so geliebten Meisters Joseph Haydn
knüpft

Doch wer der Wandermethode unseres Professors Geschmack abge
wonnen wird nun am liebsten gleich zu dem Buche selbst greifen dessen
weitere Analyse überdem nicht in unserem Plane liegt außer den bereits
erwähnten zwei Wanderungen wird er den Verfasser gern auf seinem
Gange durchs Tauberthal dann in die Holledau und in den
Rheingau begleiten wird sich freuen mit ihm die geistliche Stadt Frey
sing zu besuchen und einen neubeflügelten Ritt in das alte romantische
Gerauer Land zu machen Jeder aber möge den Wunsch des Ver
fassers wohl beachten mit dem er sein Borwort schließt Ich gehe rasch
und schreibe langsam darum wünsche ich mir dann auch Leser welche
recht langsam lesen bei diesem langsamen Schritt aber von lebhafter
Sehnsucht ergriffen werden das deutsche Land im raschen frischen
Schritte selber zu durchwandern

Ach wie umständlich wie ermüdend hören wir manchen unserer
Leser ausrufen etwas eingehendere Anleitung zum Reisen als die

Rothen uns bieten wäre uns schon recht aber ehe wir die Sache so
gelehrt angreifen bleiben wir lieber ganz zu Hause

Nun auch für diese Klasse der Reiselustigen hat unsere bücherzuvor
kommende Zeit gesorgt In der Reiseschule von Arthur Michelis
werden sie finden was sie suchen In der That lehrt uns dieses so recht
von amors geschriebene Buch auch von amors und dabei doch mit Nutzen
reisen Im gewandtesten Feuilletonstil geschrieben und dazu von einem
heuzutage seltenen gesunden Humor durchwürzt bietet es doch zugleich so
viel gründliche und vielseitige Belehrung und eine solche Fülle der mannig
fachsten Rathschläge und Reiserecepte daß Jedermann selbst ein Jünger
Riehls daraus etwas profitiren kann

Schon die Jntrodnction des Büchleins ist ansprechend Der Heraus
geber trifft an einem regnerischen Nachmittage im Wirthshause zu Mei
ringen mit zwei reisenden Engländern Oheim und Neffe zusammen Der
erstere ein vielgereister Mann ist beschäftigt seinen Neffen in der Reise
kunst zu unterrichten und erklärt sich gern bereit den Herausgeber daran
Theil nehmen zu lassen ja er ernennt ihn zum Universalerben seiner
ganzen Reiseweisheit und liefert ihm seinen Vorrath von Aufzeichnungen
zu unbeschränkter Verfügung So ist die Reise schule entstanden die
übrigens keineswegs irgendwie systematisch ihre Aufgabe löst sondern echt
touristisch bunt verfährt und nur durch ein alphabetisches Sachregister dafür
sorgt daß der Reiselustige sich überzeugen kann wie nichts für ihn Wich

Reiseschule für Touristen und CurgLste Bon Arthur Michelis Leipzig
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tiges vergessen ist und daß er das ihm gerade augenblicklich Wichtigste
ohne Mühe herauszufinden vermag

Einige Titel charakterisiren am besten den Inhalt und die Lehrweise
dieses Buches als z B Reisepläne deren Sclaven und Narren

Livree für Gepäckgegenstände Nothbehelfe in Robinsonzuständen
Narrenwagnisse Läuferwahnsinn Kunst mit Anstand und

guter Laune krank zu sein speciell für Curgäste Reisequecksilber
Reisejagden Waffen gegen Langeweile Lectionen im Müßig

gang wie man gute Gasthöfe ermittelt Culinarifche Erziehung
des Menschengeschlechtes Eitelkeits und Phantasietouristen
Heimgekehrte c c Dazwischen gestreut sind ganz nüchterne praktische
Reisewinke da wird eine Hauptliste für Mitzunehmendes mitgetheilt
da wird die Ausrüstung für Gebirgstouren eingehend besprochen da wer
den Mittel gegen Uebertheuerung an die Hand gegeben aber alles so
launig so unterhaltend daß man auch ohne eigene Reisepläne
höchst selten in Versuchung kommt etwas zu überschlagen

Ein paar Proben mögen meine Behauptung erhärten Der wichtige
Punct der Reisekleider wird also introducirt Das Hemd ist mir näher
als der Rock sagt das Sprichwort Näher noch als das Hemd ist aber
dem Touristen etwas anderes Wolle So mag denn auch dieses
Capitel mit Z 1 des Ooäsx turistious Titel Kleiderordnung beginnen
welcher lautet Jedweder Tourist wes Standes und Alters er auch sei
soll sich mit wollenen Unterkleidern versehen Wer ohne solche auf an
strengenden Fußwanderungen oder längeren dem Witterungswechsel aus
gesetzten Wagenfahrten betreten wird hat das Leben verwirkt Aus den
Annalen der Touristik geht nun zwar hervor daß dies strenge Gesetz nur
selten nach dem Wortlaute vollzogen und selbst schwere Delinquenten oft
begnadigt werden zu lebenslänglichem Rheumatismus oder Lungensucht
unter mildernden Umständen auch wohl mit Brustentzündung Grippe
Husten Zahnschmerzen u dgl zuweilen sogar ganz straflos wegkommen
aber auch abgehärtete Naturen sind nachdrücklich zu warnen vor Märschen
in die Hochregionen wenn sie den Oberkörper nicht durch Wolle auf
bloßer Haut und die Füße durch wollene Strümpfe geschützt haben c

Abwechselnd wird auch die Belehrung in freier Dialogform ertheilt,
die aus Unterredungen des Oheims mit seinem Neffen sich zwanglos er
giebt charakteristische Reiseanekdoten illustrirende Touristenerlebnisse wech
seln mit Schilderungen empsehlenswerther Reiseinstitute und Umrissen ein
zelner Persönlichkeiten So schließt sich an eine warme Befürwortung
der s g Pensionen wie sie in der Schweiz vornehmlich zu finden die
Charakterschilderung der Vorsteherin einer solchen

Die Königin der glücklichen Insel unsere Pensionsmutter oder
Providenz wie sie gewöhnlich von ihren Pfleglingen genannt wurde war
ein Wesen eigenthümlicher Art Seit jeher hatte sie die Satzung einzu
führen und trotz allen Anfechtungen aufrechtzuerhalten gewußt daß der
Platz beim Mittagstisch nicht vom Belieben der einzelnen abhing ebenso
wenig überließ sie einem Zufall wie dem Tage der Ankunft die Rolle
des Quartiermeisters vielmehr nahm sie diese als ihr Recht in Anspruch
Im Speisesaal und in den Stuben hing ein Placat worin das in drei
Sprachen proclamirt wurde neben anderen Paragraphen der Hausordnung
über Rauchen Klavierspielen Singen Zimmerturnen gestiefelte Zimmer
promenaden u s w Dabei aber war unter uns die Meinung vorherr
schend daß diese Tyrannei in der Tischordnung und andere unerhörte
Bestimmungen von der alten Dame so gehandhabt wurden daß da
durch Quellen der Unterhaltung geöffnet und der Disharmonie verstopft
wurden c



Doch wird man einwenden warum wird all diese Weisheit einem
Engländer in den Mund gelegt oder doch ihm mindestens abgelauscht

Ihr seid das Literaturvolk, antwortet darauf der Oheim des Buches
von je 199 Deutschen sollen 99 schreiben gelernt haben Ob dasselbe

günstige Verhältniß sich auch auf Eure Autoren erstreckt ich meine ob
von je hundert derselben neünnndneunzig auch schreiben können mögen
die Literaturzeitungen entscheiden hoffentlich sind Sie nicht grade einer
von denen die es nicht können Wie nun aber Ihr das literarische
Volk seid so sind wir Engländer das touristische Während Ihr mehr
Literaturgeschichten besitzt als alle anderen Völker zusammen giebt es bei
uns mehr Reisebeschreibungen als im ganzen Schriftenthum der übrigen
Welt und wenn viele Uebung den Meister macht so müssen wir die
Reisemeister sein Es würde mich freuen wenn Ihre Landsleute aus
meinen Erfahrungen und Einfällen einigen Nutzen zögen

Aber wird nicht Ihre Theorie eine gar zu specifisch englische sein
Befürchten Sie nichts der Art, erwiderte er Ich bin dem

Blute und der Erziehung nach zur Hälfte deutsch habe den Haupttheil
meiner Reisezeit aus deutschem Gebiet und im geselligen Verkehr mit
Deutschen zugebracht und könnte in der That der entgegengesetzten Ein
seitigkeit weit eher verfallen Ich habe mich davor jedoch zu hüten ge
sucht von der Ansicht ausgehend daß der Tonnst als solcher Kosmo
polit ist und die gediegene Touristenpraxis keinen nationalen Stempel
trägt sondern die reisegültigen allgemein verwerthbaren Erfahrungen aller
Völker in sich aufgenommen hat

Aber ein englischer Tourist ist doch ein gar zu unausstehliches
Wesen wendet jemand hartnäckig ein

Der Verfaffer hat eine Reihe Seiten darauf verwendet um die
landläufigen Ansichten des Festlandes über englische Touristen denen er
dann noch die demnächst unbeliebteste Klasse die Berliner anreiht

auf das richtige Maß zurückzuführen Wir führen aus dem interessan

ten Gespräch über diesen Gegenstand nur das Schlußvotum an in dem
es heißr So schlage ich denn vor wir wollen dem Engländer wie
dem Berliner gegenüber Gnade für Recht ergehen und uns nicht von
Äußerlichkeiten zu raschen absprechenden Urtheilen über eine ganze Be
völkerung verleiten lassen denn wir würden sonst gerade in den Fehler
fallen der jenen hauptsächlich zum Vorwurf gemacht wird

Und das ganze im Grunde durch und durch deutsche Buch
schließt mit dem Satz der jenen obenerwähnten H über Reisekleidung er
gänzt Mit bloßer Erwärmung des Körpers ist s nicht abgethan auch
die Seele darf keiner Erkältung ausgesetzt werden und das ist allein mög
lich durch Annäherung an Menschen gleichviel ob sie Einheimische oder
Fremde sind

Den tausenden deren Köpfe und Herzen um diese Zeit von Reise
plänen erfüllt sind wird gewiß eine oder die andere der vorstehend skizzir
ten Reisemethoden zusagen viele werden gerne beide miteinander benützen
Noch eine dritte die freilich gar manchem unpraktisch vorkommen wird
und die allerdings die beiden ersten nicht ersetzt aber sie ganz gut ergänzt
und vervollständigt ist kürzlich von einem neuen Autor Funcke in einem
Reisebilderbuch angewandt worden wir möchten sie die erbauliche
und beschauliche nennen weil sie den Blick beständig aus der Zeit in
die Ewigkeit lenkt und außer der Freude am Reisen auch der noch grö
ßeren an der Heimkehr ja dem Heimweh nach dem irdischen wie nach
dem himmlischen Vaterlande den gebührenden Raum läßt Ernsten Ge
müthern wird sie gewiß willkommen sein

Und damit Gott befohlen und glückliche Reise R K
Reisebilder und Heimath klänge Von O Funcke Bremen 1870 E Ed

Müller
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Bekannt
Bekanntmachung

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden König von Preußen c verord
nen im Namen des Norddeutschen Bundes nach ersolgter Zustimmung
des Bundesrathes und des Reichstages was folgt

H 1 Den Militairpersonen der vormaligen im Jahre 1851 auf
gelösten Schleswig Holsteinischen Armee von der Klasse der Unterossiciere
Gemeinen und Militair Unterbeamten Klajsisication der Militairpersonen
Bundes Gesetzblatt 1867 S 283 ff in Verbindung mit den Lhargen
verzeichniß des Tarifs L zur Verordnung vom 15 Februar 185V
Gesetzblatt für die Herzogthüiner Schleswig Holstein 1859 3 Stück Nr 6
welche bei ihrem Eintritt in diese Armee einem Staate des Norddeutschen
Bundes angehört haben oder gegenwärtig einem solchen angehören im
gleichen den Wittwen und Waisen dieser Militairpersonen werden vom
1 Juli 1867 ab Pensionen aus der Bundeskasse bewilligt nach Maß
gabe der das Invaliden Versorgungswesen betreffenden in den Staaten
des Norddeutschen Bundes geltenden Gesetze und Vorschriften unter Be
rücksichtigung jedoch der in gegenwärtigem Gesetze enthaltenen näheren Be
stimmungen

Z 2 Die Anwendung der im 1 gedachten Gesetze und Vor
schriften insbesondere der HZ 1 und 6 bis 13 des Gesetzes vom 6 Juli
1865 und des ß 1 des Gesetzes vom 9 Februar 1867 Gesetzblatt des
Norddeutschen Bundes Nr 19 xro 1867 S 126 auf die genannten
Militairpersonen findet dergestalt statt daß danach ter Anspruch auf Pen
sion vom 1 Juli 1867 ab allen denen zuerkannt wird welche zur Zeit
ihres Ausscheidens aus der Schleswig Holsteinschen Armee oder zur Zeit
der Auflösung derselben pensionsbeiechtigt gewesen sein würden wenn da
mals ihre Ansprüche nach diesen Gesetzen und Vorschriften beurtheilt wor
den wären Ein Nachweis daß die vorhandene Invalidität eine Folge des
Dienstes sei wird von denjenigen welche beziehungsweise 29 15 12
und 8 Jahr gedient haben nicht gefordert

H 3 Soweit es auf den Grad der Invalidität und Erwerbsun
fähigkeit der betreffenden Militairpersonen HH 1 und 2 ankommt wird
angenommen daß der gegenwärtige Zustand derselben zur Zeit ihres Aus
scheidens aus der Schleswig Holsteinschen Armee oder zur Zeit der Auf
lösung derselben habe

achunge n
ß 4 Die Feldzäge der Jahre 1848 1849 und 1859 werden

ein jeder für sich den dabei Betheiligten bei Berechnung ver Dienstzeit
als Kriegtjahre in Anrechnung gebracht Die vor dem Eintritt in die
Schleswig Holsteinische Armee in einer anderen Armee des Norddeutschen
Bundes oder in der Dänischen zurückgelegte Dienstzeit wird als Dienstzeit
nach ihrer wirklichen Dauer gerechnet

5 Diejenigen Militairpersonen tz 1 welche als ehemalige
Schleswig Holsteinsche Soldaten beim Erscheinen des gegenwärtigen Ge
setzes Unterstützungen aus ösfenllichen Fonds beziehen verbleiben im Ge
nusse dieser Unterstützungen wenn sie es nicht vorziehen ihre Ansprüche
nach den vorstehenden Z 2 4 geltend zu machen Letzterenfalls kommen
die empfangenen Unterstützungen auf die Pensionsbeträge welche ihnen
zuerkannt werden vom I Juli 1867 ab zur Anrechnung

ß 6 Die Pensionen der im Staats Eommunal oder ständischen
Jnstitutendienste angestellten neich gegenwärtigem Gesetz pensionsberechlig
ten Personen werden nach den dieSsalls in Preußen geltenden Vorschriften
für die Dauer der Anstellung belassen gekürzt oder gänzlich eingezogen
Die beim Erscheinen des gegenwärtigen Gesetzes bereit Angestellten blei
ben jedoch im Genusse der Unterstützungen welche ihnen als ehemaligen
Schleswig Holsteinschen Soldaten c neben ihrem Civil Einkommen bis
her gewährt worden sind

ß 7 Die nach gegenwärtigem Gesetz geltend zu machenden Per
sionsansprüche müssen innerhalb der nächsten drei Jahre nach der Be
kanntmachung desselben angemeldet werden Ansprüche welche nach Ab
lauf dieser Frist erhoben werden können nur nach den Bestimmungen des
Abschnitts II des Gesetzes vom 6 Juli 1865 beurtheilt werden

H 8 Den Wittwen der in den Feldzügen von 1848 1849 und
1859 gebliebenen an den erlittenen Verwundungen oder Beschädigungen
oder in Folge der KriegSstropazen gestorbenen Militairpersonen H 1
wird sofern der Verstorbene bei seinem Eintritt in die Schleswig Hol
steinsche Armee oder bei seinem Ableben einem Staate des Norddeutschen
Bundes angehörte eine Unterstützung nach Maaßgabe der tztz 3 und 5
des Gesetzes vcm 9 Februar 1867 gewährt Die diessälligen Beträge
sind ebenfalls vom I Juli 1867 ab zahlbar



Den Wittwen und Waisen der übrigen Militairpersonen welche
nach der Verordnung vom 15 Februar 1859 pensionsberechtigt sein wür
den werden im Falle und nach Maaßgabe der Bedürftigkeit Unterstützun
gen bis zur Höhe der im Gesetze vom 9 Februar 1867 bestimmten Be
träge gewährt Das im Z 5 über Anrechnung bereits zahlbarer Unter
stützungen Gesagte findet auch hier Anwendung

ß 9 Die auf Grund gegenwärtigen Gesetzes zuständigen Pen
sionen und Unterstützungen können den Betheiligten nicht angewiesen wer
den wenn dieselben bereits eine gleich hohe Pension c aus Staats
Communal oder ständischen Jnstitutenfonds beziehen

Ist letztere niedriger als die nach diesem Gesetze zu gewährende
Pension oder Unterstützung so wird zur Erfüllung des Mehrbetrages der
erforderliche Zuschuß gewährt

ß 19 Die vorstehenden Bestimmungen finden innerhalb der ent
sprechenden Chargen auch auf die vormalige Schleswig Holsteinsche Ma
rine Anwendung

Z 11 Die auf Grund dieses Gesetzes jährlich zu zahlenden Be
träge sind in den Bundeshaushaltsetat des betreffenden Jahres als außer
ordentliche Ausgabe aufzunehmen

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und bei
gedrucktem Bundes Jnsiegel

Gegeben Berlin den 3 März 1879

I 8 WilhelmGr v Bismarck Schönhausen

Berlin den 3 Mai 1879
Zur Ausführung dieses Gesetzes werden hierdurch die nachfolgenden

Bestimmungen getroffen
1 Die in dem Gesetze bezeichneten Militairpersonen der vormals Schles

wig Holsteinschen Armee denen durch das Gesetz ein Anspruch auf Pension
beigelegt ist haben diesen Anspruch bei dem Landwehr Bezirks Com
mando in dessen Bezirk sie sich aufhalten die Hinterbliebenen dagegen bei
den Königlichen Landrathsämtern resp Aemtern anzumelden

2 Die Anerkennung zu den gesetzlichen Pensionen erfolgt vom Kö
niglichen General Commando 9 Armee Corps

Ueber zweifelhafte Fälle entscheidet das Kriegs Ministerium Abthei
lung für das Invaliden Wesen Von Letzterer ressortirt auch die Aner
kennung zu den Unterstützungen für die nach dem Gesetze zu dergleichen
Unterstützungen berechtigten Hinterbliebenen

3 Die Anmeldung der Ansprüche solcher Militair Personen der
vormals Schleswig Holsteinschen Armee welche sich nicht im Bereich des
Königlichen General Commandos 9 Armee Corps aufhalten sind bei
denjenigen Landwehr Bezirks Commandos anzubringen in deren Bezirk
die betreffenden Personen sich aufhalten von diesen jedoch

a hinsichtlich der geborenen Schleswig Holsteiner an dasjenige Land
wehr Bezirks Commando in dessen Bereich der Geburtsort des
betreffenden Individuums gelegen ist

d hinsichtlich der nicht in Schleswig Holstein geborenen Individuen
ausschließlich an das Landwehr Bezirks Commando in Stade zu
befördern
4 Die nähere Prüfung der angemeldeten Ansprüche die Aufstel

lung und Einreichung der Listen liegt den vorgedachten Landwehr Bezirks
Commando des 9 Armee Corps cb die Landwehr Bezirks Commandos
der übrigen Armee Corps haben aber die sich bei ihnen meldenden Indi
viduen über die Begründung ihrer Ansprüche zu Protocoll zu vernehmen
die ärztliche Untersuchung derselben zu veranlassen und dem respectiven
Bezirks Commando des 9 Corps das Protocoll ärztliche Attest Natio
nal und die Militair Papiere des betreffenden Individuums zu übersen
den sowie im Laufe des weiteren Prüfungs Verfahrens auf erfolgende
Requisition die etwa sonst noch erforderlichen Ermittelungen zu ver
anlassen

5 Durch die snb 4 gegebene Bestimmung wird nicht ausgeschlossen
daß die Abweisung von Ansprüchen denen es ersichtlich an jeder thalsäch
lichen und gesetzlichen Begründung fehlt schon an erster Stelle der An
meldung erfolgen kann

6 Daß die Anmeldung der Ansprüche seitens der betreffenden vor
mals Schleswig Holsteinschen Soldaten überall bei den Landwehr Be
zirks Commando und zwar ausschließlich bei diesen und nirgends anders
zu erfolgen hat ist durch die Amtsblätter und thunlichst auch durch die
Kreis und Localblätter soweit diese zu derartigen Bekanntmachungen

kostenfrei verpflichtet sind oder freiwillig sich dazu verstehen möglichst
umfassend zur öffentlichen Kenntniß zu bringen

Die Königlichen General Commandos haben die in dieser Hinsicht
erforderlichen näheren Anordnungen im Bereiche der ihnen untergebenen
Corps zu treffen

7 Jeder sich Meldende ist verpflichtet die Begründung seines An
spruches durch Vorlegung seiner Dienstpapiere nachzuweisen

8 Bezüglich erlittener Verwundungen und Beschädigungen kann
nächst den Dienstpapieren oder in Ermangelung derselben das Buch des
vormals Schleswig Holsteinschen General Arztes vr Niese als amtliche
Quelle benutzt werden Der Thatbestand der jetzt ermittelten Invalidität
darf jedoch mit den in den Dienstpapieren oder in dem Buche des c
Dr Niese enthaltenen Angaben nicht im Widerspruch stehen

9 Außerdienstliche Bescheinigungen von Osficieren über erlittene
Verwundungen c können als Beweismittel nur gelten wenn der Aussteller
der Bescheinigung nach den vorhandenen Listen als Vorgesetzter des be
treffenden Soldaten bekannt ist und wenn er die angeführte Thatsache
aus eigner Wissenschaft bescheinigt hat Werden dergleichen Bescheinigun
gen erst jetzt oder später ausgestellt so müssen die Aussteller deren Rich
tigkeit an Eidesstatt versichern In wieweit überhaupt der Beweis für
ein behauptetes Thatsachen Verhältniß durch dergleichen Atteste als ge
führt anzusehen unterliegt lediglich der Beurtheilung der anerkennenden
Behörde Auch in Ansehung dieser Atteste darf keinenfalls der objective
Befund der ärztlichen Untersuchung mit dem Inhalt des Attestes im Wi
derspruch stehen

19 Zeugenaussagen sind nur bei dem gänzlichen Mangel aller
anderen Beweismittel und nur bei sonst schon vorhandener Wahrschein
lichkeit der Begründung des Anspruches statthast

Eine Kostenberichtigung für dergleichen Zeugenvernehmungen kann
Seitens der Militair Verwaltung nicht staltfinden

11 Die ärztlichen Untersuchungen sind überall wenn nicht etwa
besondere Schwierigkeiten dem entgegenstehen durch militairärztliche Com
missionen zu veranlassen Die Corps General Aerzte haben je nach den
hervortretenden Fällen dieserhalb die erforderlichen Anordnungen zu tref
fen Bei den Landwehr Bezirks Commandos der 18 Division ist jeden
falls zu veranlassen daß zu beregtem Zweck für jeden Bezirk eine ärzt
liche Commission wenn auch nur aus einem Ober Stabs resp Stabs
arzt und einem Assistenzarzt bestehend ständig konstituirt wird So
weit als erforderlich ist zu diesem Zweck die Detachirurig von Assistenz
ärzten anzuordnen

12 Bezüglich der Anträge auf Bewilligung von Unterstützungen für
Wittwen und Kinder findet das durch die Refcripte der Königlichen Mi
nisterien der Finanzen des Krieges der Marine und des Innern vom
14 September 1866 und 39 März 1867 angeordnete Verfahren statt
Diese Rescripte sind ihrer Zeit durch die Amtsblätter publicirt und später
auch zur Kenntniß der betreffenden Behörden in den Provinzen Hanno
ver Schleswig Holstein und Hessen Nassau gebracht worden Wegen
erneueter Bekanntmachung derselben in der Provinz Schleswig Holstein
wird das Erforderliche veranlaßt werden

13 Die auf Grund des Gesetzes zu Pensionen anerkannten Mili
tair Personen sind in besondere Pensions Zugangs Nachweisungen auf
zunehmen In diesen letzteren ist in drei besonderen Spalten

a die nach dem Gesetze vom 3 März 1879 angewiesene Competenz an
Pension event Verwundungs und Verstümmelungs Zulage

d der Betrag der von dem betreffenden Individuum bisher bereits bezo
genen Schleswig Holsteinischen Unterstützung welcher auf die Com
petenz zu s zur Anrechnung kommt und

o der Zuschuß welcher hiernächst als effectives Mehr nach den Be
stimmungen des Gesetzes vom 3 März 1879 dem Pensionair zu der
bisherigen Unterstützung Behufs Einreichung der gesetzlichen Compe
tenz a anzuweisen ist

ersichtlich zu machen
Der Betrag der bisherigen Unterstützung d wird für Rechnung deS

Preußischen Pensions Aussterbe Fonds gewährt der Zuschuß dagegen als
außerordentliche Ausgabe für Rechnung des Bundeshaushalts

Der Königlichen Regierung in Schleswig wird die dieserhalb erfor
derliche Mittheilung zugehen Kriegs Ministerium

v Roon
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Krieger BearäbniH Verein
Versammlung Montag den 4 Juli Abends 7 Nhr in den Drei Schwänen

Der Borstand FlüIIer
in

Der Pestalozzi Zwcigvcrciu Halle und Umgegend wird nächsten Freitag den
1 Juli Abends 8 Uhr im Hotel zum Kronprinzen seine dritte General Bersammluug
im laufenden 8 Geschäftsjahre abhalten Die geehrten Mitglieder und Srcunde des Vereins
werden hierdurch ergebenst ersucht die Versammlung zahlreich zu besuchen

Tages Ordnung
1 Mittheilungen aus dem Vereinsleben als Zutritt neuer Mitglieder Kassa Einnahme durch

Beiträge Geschenke c
2 Bertheilung der Gelder pro 2 Halbjahr an die im Zweigverein lebenden Wittwen u Waisen

Halle am 28 Juni 1870 Der Vorstand
Männer esanA Verein

Sonnabend den 2 Juli Abends Punkt 8 Uhr General Versammlung im Vereinslokale

NäWen Sonnabend Kränzchen in HtvtRS vnv

s v vFreitag den 1 Juli

Großes Extra Militair Concert
ausgeführt

von dem Musikeorps des Kugl Sachs Reiter Reg aus Grimma
unter Leitung des Stabstrompeters Herrn Berthold

Anfang 7 l/2 Uhr Eutree ä Person 2V2
Bei ungünstiger Witterung im Saale

TZ Es findet nur dies eine Concert statt UZk

Köchinnen Haus und Kindermädchen Kell
ner Hausknechte und Hausburschen sucht

Frau Schmeil Bechershof 19

Freitag den 1 Juli 1870 pünktlich 5 Uhr Abends

des studentischen Gesang Vereins rrl leiitii n
unter gefälliger Mitwirkung von Fräulein Hedwig Scheuerlein aus Braunschweig

im Saale des Volksschulgebäudes

Ein f möbl Zimmer sofort zu be
ziehen gr Nirichsstr SV 2 Tr
Sängerbund an der Saale

Freitag den I Juli Abends Punkt 8 /4 Uhr
erste gemeinschaftliche Probe in Freyberg s
Salon Thieme Bitte um zahlreichen und
pünkllichen Besuch Alb Müller

Bad Wittekind
Freitag den 1 Juli Nachmittags 5 Uhr

Großes Extra Militair Coneert
vomMusikeorpS des Schleßw Holst Füs Regts 86

1 Ouvertüre zu Athalia von F Mendelssohn
Bartholdy

2 Normannenzug von M Bruch
3 Duett aus Floridante von G F Haendel
4 Zwei Chorlieder
5 Arie aus Semele von G F Haendel

6 Chor Nr 5 aus OedipuS von F Men
delssohn Barlholdh

7 Zwei Chorlieder
8 Lieder am Clavier
9 Zwei Volkslieder

19 Bacchus Chor aus Antigone von F Men
delssohn Bartholdh

Einlaßkarten numerirte Plätze 5 15 A nicht numerirte a 19 Hr sind in der Musikalien
Handlung von H Karmrodt zu haben Programm und Text gratis am Concertsaale

Der Vorstand
NL Die Expedition der k rläerieiana in Stadt Hamburg ist an den angegebenen

Tagen von 11 1 Uhr geöffnet D V
Halle Buchdruckerei des Waisenhauses

Wiener üier ZI IIe
Markt und Kleinschmieden Ecke

empfiehlt die schönste Aussicht über den Markt
platz französisches Billard gute Speisen und
ein stets kühles Glas Doppel Lagerbier

Einen Tag in der Woche ist Kegelbahn im
Bürgergarten frei

Sonnabend den 2 Juli Abends 8 Uhr Ver
sammlung der Böttchergeselleu auf der Her

berge 1 Ar
Volksküchen

kl Ulrichsstrake Nr 15
Freitag Klöse mit geb Pflaumm

Strohhofsspitze Nn 12
Freitag Saure Linsen mit Schweinefleisch

Wasserftand der Saale
an der Schiffschleuse zu Trotha bei Halle
am 29 Juni Abends am Unterpegel 3 3
am 3V Juni Morg am Unterpegel 3 4

Temperatur in Teuscher s Wellenbad
Am 39 Juni Morgens Wasser 15 Grad
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